
----------SCHWERPUNKT ZIVILDIENST

Zivildienst -und kein Ende
Obst RegR Gschiel vom Militärkommando Steiermark übersendete uns per FAX
folgenden Artikel, in dem die Diskussion um den Zivildienst aus Sicht des
Bundesheeres dargelegt wird.

Der viermonatige Koaliti
onsstreit um eine Zivil
dienstregelung ist zu Ende:
Eigentlich ging er aus, wie
das HorbergerSchießen, denn
das Ergebn is war schon längst
abzusehen.

~ Zurück bleibt Unzufrie
..'denheit und Verunsicherung

auf allen Seiten: unzufrieden
müssen vor allem die Jugend
verbände sein, denn für die
favorisierte "Gewissensfrei
heit" wird ein beträchtlicher
Preis gefordert. Neben der
Verlängung des Zivildienstes
um ein bzw. ab 1995 um
zwei Monate soll durch einen
Privilegienabbau eine Annä
herung an die Belastungen
des Grundwehrdiensteserfol
gen. Es istnichtanzunehmen,
daß dieswiderspruchslos hin
genommen wird.

Verunsichert müssen nach
wie vor die Vertreter des Mi
lizsystems sein, denn im Ge

~olgederZivildienst-Einigung

.Jricht nun die Berufsheer
Diskussion auf. Sie macht
deutlich, daß die Vertreter
einer liberalen Zivildienst
Lösung letztendlich das Mi
lizsystem untergraben. Kriegt
nämlich das Bundesheer zu
wenig Soldaten, weil sich
Zuviele für den Zivildienst
entscheiden, bleibt letztlich
keine andere Lösung als ein
Profi-Heer aus Berufssolda
ten. Nichts aber ist der sozial
demokratischen Seite suspek
ter als ein Berufsheer.

Wie steht der Soldat nun
zu diesem Dilemma? Nun,
vor allem ist zu betonen, daß
das Bundesheer kein Interes
se daran hat, den Zivildie-
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nern das Leben schwer zu
machen. Wir Soldaten akzep
tieren das Recht, den Wehr
dienst wegen tiefempfunde
ner Gewissensnot zu verwei
gern, ohne deswegen krimi
nalisiert zu werden. Desglei
chen wird der Zivildienst,
wenn er als Sozialdienst ge
leistetwird, als ein notwendi
ger und sinnvoller Dienst an
der Allgemeinheit akzeptiert.
Ich halte auch nichts davon,
sich gegenseitig vorzurech
nen, wer den schwierigeren,
belastenderen Dienst vor
sieht. Es wird hüben und drü
ben junge Männer geben, die
es ein bisserl leichter haben
als andere.

Dem Bundesheer muß es
eigentlich nur um ein Pro
blem gehen: Es hat von der
politischen Führung einen
Auftrag im Rahmen der si
cherheitspol itischen Zielset
zung unseres Landes erhal
ten. Zur Erfüllung dieses Auf
trages wurde ein Kräftebedarf
errechnet und von den Ver
antwortlichen unseres Landes
zur Kenntnis genommen. Nun
stellt sich aber heraus, daß
von 1983 bis 1993 die Zahl
der Stellungspflichtigen um
30 % zurückgegangen ist, sich
im gleichen Zeitraum dieZahl
der Tauglichen ebenfalls um
ein Drittel reduziertunddurch
die Freigabe des Zivildienstes
(Abschaffung der Zivildienst
Kommission) die Anzahl der
Zivildiener um 300 % erhöht
hat. Natürlich hätte man die
se Entwicklung vorhersehen
müssen, vielleicht hat man
den Zivildienst-Boom unter
schätzt. Faktum ist: mit den

verbleibenden taugl ichen
Wehrpflichtigen ist der for
mulierte Auftrag nicht erfüll
bar.

Der Versuch, nun wieder
dem Bundesheer die Verant
wortungzuzuspielen ("macht
doch das Bundesheer attrak
tiver"), ist angesichts der ge
schilderten Umstände zu bil
lig. Denn die Bedingungen,
unter denen das Bundesheer
arbeitet, werden zweifellos
von den pol itisch Verantwort
lichen geschaffen, also sind
von ihnen auch die notwen
digen Voraussetzungen zu
fordern. Die Heeresstärke ist
ein Teil davon.

Vom Tisch ist die Zivil
dienst-Diskussion noch lan
ge nicht. BringtdieZivildienst
Verlängerung um ein Monat
nicht den gewünschten Er
folg, wird ab 1995 um ein
weiteres Monat verlängert.
Eine Fallfrist wird mit Sicher
heit der 1. Jänner 1996, dann
läuft auch diese Regelung
wieder ab und der alte Zu
stand (8 Monate, Zivildienst
Kommission) tritt ·wieder in
Kraft. Bis dahin ist Handlungs
bedarfgegeben. Weitere Dis
kussionen mitalten Forderun
gen si nd vorherprogrammiert.
Das Ziel wird nach wie vor
die Entscheidungsfreiheit bei
gleich langer Dienstzeit für
Zivil- und Wehrdiener sein.
Gerade das aber führt zur
Aushöh Iung des MiIizsystems,
das man aber doch beibehal
ten will.

Fest steht, daß die Verfas
sungswirklichkeit derzeit mit
der Praxis weit auseinander
klafft: Bekanntlich läßt die

Bundesverfassungals Ausnah
me von der allgemeinen
Wehrpflicht nur Gewissens
notstand gelten, eine Rege
lung die derzeit mit "Augen
zwinkern" gehandhabt wird.
Ob eine bloß formale Erklä
rung dem Geist der Bundes
verfassungentspricht, ist mehr
als fraglich.

Vom Tisch ist aber auch
sicher nicht cjie Diskussion
um das Berufsheer. Im Gefol
ge eines EU-Beitrittes wird
diese Frage - ebenso wie die
künftige Sicherheitspolitik 
ausführlich zu diskutieren
sein.

Ob man nun dem NATO
Beitritt das Wort redet oder
eher der WEU-Lösung den
Vorzug gibt, ob allgemeine
WehrpflichtmitZivildienstals
Ersatzdienstoder Berufsarmee
favorisiert werden, ob unsere
Sicherheit über militärische
Bündnisse oder über strikte
Neutralität gesichert werden
soll: Ideologien sollten zugun
sten einer pragmatischen Ent
scheidung zurücktreten, An
sprüchen der Gemeinschaft
nach äußerem Schutz der
Vorzug vor Einzelinteressen
und persönlicher Entschei
dungsfreiheit gegeben wer
den. Sollte eine Berufsarmee
kommen, brauchen wir über
Zivildienst ohnedies nicht
mehr zu diskutieren.

Ein Gutes jedoch hat die
Ausei nandersetzung aufjeden
Fall: noch nie wurde überdie
äußere Sicherheit unseres
Landes so intensivgeredetwie
jetzt.

(RegR GSCHIEL, Obst)
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